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Bezeichnung des TOP:  Bestellung des Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag bestellt im Einvernehmen mit dem Landrat Herrn Felix Liersch mit 
Wirkung vom 01. 10. 2018 zum Gleichstellungsbeauftragten und zum 
Behindertenbeauftragten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld  
 
 
Sachdarstellung:  
In Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist 
durch den Kreistag im Einvernehmen mit dem Landrat gemäß § 78 Kommunalrechts-
reformgesetz Land Sachsen-Anhalt i.V.m. § 11 (1) der Hauptsatzung des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld ein/e hauptamtliche/r Gleichstellungsbeauftragte/r zu bestellen. 
 
Herr Felix   L i e r s c h,   geb. 1982, ist seit dem 01. 04. 2017 beim Landkreis Anhalt-
Bitterfeld in Vollzeit hauptberuflich beschäftigt. Er hat ein einjähriges Hochschulstudium im 
Studiengang „Gender and Transformation“ absolviert. Dieser Abschluss basiert auf dem 
zuvor an der University of Cape Town/Südafrika nach dreijährigem Studium erworbenen 
Abschluss „Bachelor of Social Science“ im Studiengang „Gender Studies an Politics“. 
 
Durch seinen Studienabschluss in Sozialwissenschaften mit speziellem Bezug auf 
Geschlechter- und Entwicklungsstudien und aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit als 
„Örtlicher Teilhabemanager“ im Sozialamt verfügt er über eine entsprechende 
Sozialkompetenz und ist befähigt im Umgang mit Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen. 
 
 

Es ist beabsichtigt, Herrn Liersch mit Wirkung vom 01. 10. 2018 als Gleichstellungs-
beauftragten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu bestellen. Er soll seine Aufgaben 
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hauptamtlich und unabhängig ausüben. Er kann an den Sitzungen des Kreistages und  
seiner Ausschüsse teilnehmen. In Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches ist ihm auf 
Wunsch das Wort zu erteilen. 
 

Zur Verwirklichung der Gleichstellung behinderter Menschen sowie ihrer Einbeziehung in 
kommunale Entscheidungsprozesse bestellt der Kreistag im Einvernehmen mit dem Landrat 
gemäß § 25 (1) Behindertengleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt i.V.m. § 11 (3) der 
Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld einen hauptberuflich tätigen 
Behindertenbeauftragten. 
Der Behindertenbeauftragte des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Herr Ralph-Dieter Unbehau 
wurde krankheitsbedingt zum 01. 03. 2018 in den Ruhestand versetzt. Die Aufgabe als 
Behindertenbeauftragte konnte aus gesundheitlichen Gründen von ihm nicht mehr 
wahrgenommen werden.  
 
Es ist beabsichtigt, Herrn Liersch mit Wirkung vom 01. 10. 2018 als hauptamtlich tätigen 
Behindertenbeauftragten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu bestellen. 
  
Die Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte/r (0,6 VZÄ) und als Behindertenbeauftragte/r  
( 0,4 VZÄ) wurden in einer Stelle zusammengefasst und sollen durch eine/n Beschäftigte/n  
wahrgenommen werden.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
Im Haushaltsplan 2018 sind die Personalkosten für die Stelle „Gleichstellungsbeauftragte/r“ 
im Produkt 1.1.1.1.08 und für die Stelle „Behindertenbeauftragte/r“  im Produkt 1.1.1.1.06 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 

 

Unterschrift:  ________________   
   U. Schulze 
   Landrat    
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